
Kalkulation der Wasserverbrauchs- und Grundgebühren 2023 Anlage 1

nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähige Kosten:

(Grundlage: WP-Ansätze 2023, ermittelt aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 und dem Zahlenmaterial 2022)

Materialaufwand

- Wasserbezugskosten (inkl. Wasserentnahmeentgelt), Strom 773.300,00 €

Personalaufwand

- Löhne und Gehälter 612.750,00 €

- soziale Abgaben 184.750,00 € 797.500,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Unterhaltung Leitungsnetz, Speicheranlagen, Sonstiges 204.900,00 €

- Prüfungs- und Beratungskosten 49.850,00 €

- Verwaltungskosten (inkl. Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde) 112.900,00 €

- sonstiger Restaufwand (ohne periodenfremde Aufwendungen) 7.950,00 € 375.600,00 €

Abschreibungen von den Anschaffungs-/Herstellkosten 691.500,00 €

Zinsen für aufgenommenes Fremdkapital 246.600,00 €

zinsähnliche Aufwendungen 27.450,00 €

ertragsunabhängige Steuern (KFZ- und Grundsteuern) 850,00 €

ertragsabhängige Steuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag) 0,00 €

2.912.800,00 €

Deckungsbeitrag aus anderen Erträgen

- Auflösung der Ertragszuschüsse -23.700,00 €

- aktivierte Eigenleistungen -471.100,00 €

- Sonstiges (sonstige betriebl. Erträge/Zinserträge) -55.450,00 € -550.250,00 €

Entgelts- und Gebührenbedarf insgesamt 2.362.550,00 €

Entgelt-/Gebührenaufkommen Grundgebühr (gemäß Ermittlung lt. Anlage 2) 912.781,00 €

Entgelts- und Gebührenbedarf Verbrauchsgebühr 1.449.769,00 €

Wasserabgabe an Kunden in m³ 826.875,00 m³

Verbrauchsgebühr damit entsprechend vorstehender Neukalkulation 1,753 €/m³

Verbrauchsgebühr damit gerundet 1,75 €/m³

Verbrauchsgebühr wegen Unwägbarkeiten begrenzt auf 1,60 €/m³

nachrichtlich:

- Verbrauchsgebühr laut Satzung vor Neukalkulation 1,50 €/m³


